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Hornstein, April 2009
Von SPÖ, ÖVP und FPÖ im Gemeinderat einstimmig beschlossen: 
Gemeinde fördert Heimnotruf des Samariterbunds

Der Heimnotruf ist für Personen mit erhöhtem Sicherheitsbedürfnis gedacht, zum Beispiel für ältere Menschen oder schwangere Frauen. Ein einfacher Knopfdruck auf das Gerät, das um das Handgelenk oder den Hals getragen wird, reicht, um eine Sprechverbindung mit der Zentrale des Samariterbundes Burgenland herzustellen – 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Kommt die Sprechverbindung nicht zu Stande, nimmt der Samariterbund telefonisch Kontakt mit bis zu vier eingetragene Personen ihrer Familie bzw. Nachbarn auf. Sollte niemand erreichbar sein, rückt er selbst aus um nach dem Rechten zu sehen. Die Mitarbeiter der Ortsstelle Hornstein sind so in wenigen Minuten vor Ort.

Bis Ende Mai 2009 ist die Installation des Heimnotrufs gratis – eine Aktion des Samariterbundes. Pro Monat sind Betriebskosten von 20 Euro zu bezahlen. Im Aktionszeitraum werden die Betriebskosten für die ersten 6 Monate von der Gemeinde Hornstein gefördert. Bezieher des Heizkostenzuschusses können über Ansuchen an die Gemeinde 50% des Betrages, also 60 Euro für die ersten 6 Monate, rückerstattet bekommen. Alle anderen Personen, die den Heimnotruf in Anspruch nehmen, erhalten 25% Förderung, also 30 Euro für die ersten 6 Monate.

Die Vertreter aller drei im Gemeinderat vertretenen Fraktionen sind sich einig: „Der Heimnotruf des Samariterbundes ist für viele Hornsteinerinnen und Hornsteiner, seien es ältere Menschen, schwangere Frauen oder auch deren Angehörige, eine vernünftige und leistbare Einrichtung. Die Gemeinde leistet gerne ihren Beitrag, um diese Art der Hilfestellung zur Erhöhung der Lebensqualität ihrer Mitbürger zu verbreiten.“

· Voraussetzung für eine Förderung ist der Hauptwohnsitz in Hornstein.

· Der Antrag ist beim Gemeindeamt Hornstein nach Vorliegen der Rechnungen (maximal 6 Monate und gesammelt) und einer Einkommensbestätigung einzubringen.
· Die Überweisung der Förderung der Marktgemeinde Hornstein erfolgt auf ihr im Antrag angegebenes Konto.

Der Bürgermeister:

                                                               Worschitz Herbert eh.                                                  Bitte wenden!
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7053 Hornstein, Rathausplatz 1  – Bezirk Eisenstadt - Umgebung

Parteienverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 


Tel. Nr.: 02689/2225, Fax 02689/2225-DW 20

E-mail-Adresse: post@hornstein.bgld.gv.at             DVR 0109673             UID: ATU 16242607             Internet: http://www.hornstein.at
Antrag für die Gewährung einer Förderung zu den monatlichen Betriebskosten des Heimnotrufes des Samariterbundes

Die Marktgemeinde Hornstein gewährt den Hornsteinerinnen und Hornsteinern, eine Förderung der monatlichen Betriebskosten des Heimnotrufes des Samariterbundes.  Das Ausmaß der Förderung beträgt 50 % (bei Bezug eines monatlichen Einkommens bis zur Höhe des Nettobetrages des jeweils geltenden ASVG – Ausgleichszulagenrichtsatzes, für allein stehende Personen: € 772,40 / für Ehepaare € 1.158,08) bzw. 25 % für höhere Einkommen.

Auf die Gewährung einer Förderung besteht kein Rechtsanspruch.

Name:………………………………………………………………………………………………………..

Geburtsdatum:...…………………………………………………………………...………………………

Adresse:………..…………………….…………………………………………………………..…………

Höhe der Pension / Einkommen:………………………………………………..………...……………..
Förderung beantragt für die Monate: ………………………………………………...………………….
Bankinstitut:…………………………………………………………………………………………………

KontoNr.: ……………………………………………………….… BLZ: …………………………………
Hornstein, am ……………………………..
……………………………………...…………………










Unterschrift

    Bitte wenden!
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